
Anlage zu Tagesordnungspunkt 6 – Vergütungs-
system für die Aufsichtsratsmitglieder 
 
I. Beitrag der Vergütung zur Förderung der  

Geschäftsstrategie und zur langfristigen  
Entwicklung der KSB SE & Co. KGaA 

 

Die Aufsichtsratsvergütung berücksichtigt sowohl 

nach ihrer Struktur als auch nach ihrer Höhe die  

Anforderungen an das Amt eines Aufsichtsratsmit-

glieds der KSB SE & Co. KGaA, insbesondere den da-

mit verbundenen zeitlichen Aufwand sowie die  

damit verbundene Verantwortung. Die Höhe der 

Vergütung steht – auch im Vergleich zur Vergütung 

der Mitglieder des Aufsichtsrats vergleichbarer bör-

sennotierter Unternehmen in Deutschland – in ei-

nem angemessenen Verhältnis zu den Aufgaben der 

Mitglieder des Aufsichtsrats und zur Lage der  

KSB SE & Co. KGaA. Die Vergütung ermöglicht es, 

geeignete und qualifizierte Kandidaten für das Amt 

als Aufsichtsratsmitglied zu gewinnen. Dadurch 

trägt die Aufsichtsratsvergütung dazu bei, dass der 

Aufsichtsrat insgesamt seine Pflichten zur Überwa-

chung und Beratung der persönlich haftenden Ge-

sellschafterin sachgerecht und kompetent wahrneh-

men kann. Gemeinsam mit der persönlich haftenden 

Gesellschafterin fördert der Aufsichtsrat damit die 

Geschäftsstrategie sowie die langfristige Entwick-

lung der KSB SE & Co. KGaA. 

II. Vergütungsbestandteile 
 

Die feste Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats 

beträgt EUR 72.000 für den Vorsitzenden des Auf-

sichtsrats, EUR 54.000 für den stellvertretenden Vor-

sitzenden des Aufsichtsrats und EUR 36.000 für jedes 

sonstige Mitglied des Aufsichtsrats. Aufsichtsratsmit-

glieder, die nur während eines Teils des Geschäfts-

jahres dem Aufsichtsrat angehört haben, erhalten 

eine zeitanteilige Vergütung.

Darüber hinaus erhalten die Mitglieder des Auf-

sichtsrats für jede Sitzung des Aufsichtsrats und sei-

ner Ausschüsse, an der sie teilnehmen, ein Sitzungs-

geld von EUR 2.400; für Vorsitzende von Ausschüs-

sen beträgt das Sitzungsgeld für Ausschusssitzungen 

EUR 4.800. Ferner werden die Mitglieder des Auf-

sichtsrats in eine von der Gesellschaft zugunsten der 

Mitglieder des Aufsichtsrats unterhaltene Vermö-

gensschaden-Haftpflichtversicherung einbezogen, 

soweit eine solche besteht. Eine auf die Vergütung 

ggf. entfallende Umsatzsteuer erstattet die  

KSB SE & Co. KGaA. 

Zusätzlich erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats 

eine Vergütung für Tätigkeiten, die ihnen einen be-

sonderen zeitlichen Einsatz im Rahmen der Aufga-

ben des Aufsichtsrats abverlangen, der über die Vor-

bereitung und Durchführung der Sitzungen des Auf-

sichtsrats und seiner Ausschüsse hinausgeht. Der für 

die Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen 

des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse erforderli-

che Zeitaufwand wird für jedes teilnehmende Mit-

glied des Aufsichtsrats pauschal mit fünf Stunden je 

Sitzung, im Falle des jeweiligen Vorsitzenden der Sit-

zung mit zehn Stunden je Sitzung sowie bei Sitzun-

gen des Aufsichtsratsplenums im Fall des stellvertre-

tenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats mit sieben-

einhalb Stunden je Sitzung angesetzt. 

Für jede darüber hinaus geleistete Stunde erhält das 

jeweilige Aufsichtsratsmitglied gegen Vorlage einer 

entsprechenden Stundenaufstellung EUR 300. Der 

Höchstbetrag der zusätzlichen Vergütung beträgt 

für alle Aufsichtsratsmitglieder insgesamt jährlich  

EUR 900.000. Wenn die zusätzliche Vergütung für 

die insgesamt pro Jahr nachgewiesenen Stunden der 

Mitglieder des Aufsichtsrats rechnerisch den jährli-

chen Höchstbetrag übersteigen würde, werden die 

Ansprüche der einzelnen Aufsichtsratsmitglieder an-

teilig gekürzt.  



III. Verfahren zur Fest- und Umsetzung sowie zur 
Überprüfung des Vergütungssystems 
 

Die Hauptversammlung setzt die Aufsichtsratsvergü-

tung auf Vorschlag der persönlich haftenden Gesell-

schafterin und des Aufsichtsrats in der Satzung 

und/oder durch Beschluss fest. Die Aufsichtsratsver-

gütung ist derzeit in § 14 der Satzung der  

KSB SE & Co. KGaA sowie ergänzend durch den Be-

schluss der Hauptversammlung vom 8. Mai 2024 zu 

Tagesordnungspunkt 6.2 geregelt.  

Die Hauptversammlung beschließt gemäß 

§ 113 Abs. 3 AktG mindestens alle vier Jahre über 

die Aufsichtsratsvergütung. Dabei ist auch ein Be-

schluss zulässig, der die bestehende Vergütung be-

stätigt. Zur Vorbereitung des Beschlusses der Haupt-

versammlung prüfen die persönlich haftende Gesell-

schafterin und der Aufsichtsrat jeweils, ob die Auf-

sichtsratsvergütung, insbesondere ihre Höhe und 

Ausgestaltung, weiterhin im Interesse der  

KSB SE & Co. KGaA liegt und angemessen ist. Bei Be-

darf schlagen die persönlich haftende Gesellschafte-

rin und der Aufsichtsrat der Hauptversammlung eine 

geeignete Anpassung der Vergütung vor. 
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